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Kundmachung  
des Magistrates der Stadt Wien  

betreffend die Valorisierung der im Markt-
gebührentarif 2006 enthaltenen Gebühren 
Gemäß § 105 Abs . 3a der Verfassung der Bundeshauptstadt Wien 

(Wiener Stadtverfassung – WStV), LGBl . Nr . 28/1968 in der 
 Fassung LGBl . Nr . 2013/50, und § 5 der Verordnung des Wiener 
 Gemeinderates, mit der die Gebühren für die Benützung von Markt
flächen, Marktplätzen und Markteinrichtungen für die Wiener Märkte 
festgesetzt werden (Marktgebührentarif 2006), ABl . Nr . 22/2006 in 
der Fassung ABl . Nr . 44/2013, wird kundgemacht:

Die in Artikel 1 der Anlage zum Marktgebührentarif 2006 fest
gesetzten Gebühren werden ab 1 . Jänner 2015 wie folgt angepasst:
 1 . Die Tarifpost 1 .1 lit . c des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „c)  Benützung von Marktflächen als Schanigarten,  

je m2 und Tag 1,79“
 2 . Die Tarifpost 1 .2 lit . e des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „e)  private Marktstände für die Ausübung  

des Gastgewerbes, je m2 und Monat  8,32“
 3 . Die Tarifpost 1 .2 lit . g des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „g)  gemeindeeigene Marktstände für die Ausübung  

des Gastgewerbes, je m2 und Monat  13,82“
 4 . Die Tarifpost 1 .2 lit . i des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „i)  Benützung von Marktflächen als Schanigarten,  

je m2 und Monat  7,29“
 5 . Die Tarifpost 4 .1 lit . c des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „c)  Benützung von Marktflächen als Schanigarten,  

je m2 und Tag  1,88“
 6 . Die Tarifpost 4 .2 lit . e des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „e)  private Marktstände für die Ausübung des  

Gastgewerbes, je m2 und Monat 8,73“
 7 . Die Tarifpost 4 .2 lit . g des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „g)  gemeindeeigene Marktstände für die Ausübung  

des Gastgewerbes, je m2 und Monat 14,50“
 8 . Die Tarifpost 4 .2 lit . i des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „i)  Benützung von Marktflächen als Schanigarten,  

je m2 und Monat  7,66“
 9 . Die Tarifpost 10 .1 lit . c des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „c)  Benützung von Marktflächen als Schanigarten,  

je m2 und Tag  1,88“
10 . Die Tarifpost 10 .2 lit . c des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „c)  Zuweisung von unverbauten Marktflächen  

für Marktstände, je m2 im Monat  4,61“
11 . Die Tarifpost 10 .2 lit . d des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „d)  Zuweisung von unverbauten Marktflächen  

für Marktstände für die Ausübung des Gastgewerbes,  
je m2 und Monat 6,35“

12 . Die Tarifpost 10 .2 lit . f des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „f)  Benützung von Marktflächen als Schanigarten,  

welche mittels schriftlichen Bescheid ganzjährig  
zugewiesen werden, je m2 und Monat 7,66“

13 . Die Tarifpost 10 .2 lit . g des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „g)  Benützung von Marktflächen als Schanigarten,  

welche mündlich gegen jederzeitigen Widerruf  
zugewiesen werden, je m2 und Monat 11,28“

14 . Die Tarifpost 10 .2 lit . l des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „l)  private Marktstände, für die Ausübung  

des Gastgewerbes, je m2 und Monat  8,73“
15 . Die Tarifpost 10 .2 lit . n des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „n)  gemeindeeigene Marktstände für die Ausübung  

des Gastgewerbes, je m2 und Monat  14,50“
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